
ben das Recht, von den Leitern der im 
Abs. 1 genannten Organe, Betriebe und 
Einrichtungen Auskünfte über solche 
Fragen zu verlangen, die im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit liegen.
(3) Die örtlichen Volksvertretungen ha
ben das Recht, Kritik zu üben, wenn 
durch Mängel in der Tätigkeit der den 
Volksvertretungen nicht unterstellten

Organe, Betriebe und Einrichtungen die 
Lösung der Aufgaben der örtlichen Volks
vertretungen, der Aufbau des Sozialis
mus in ihrem Zuständigkeitsbereich und 
die Entfaltung des demokratischen Lebens 
gehemmt werden. Die von einer örtlichen 
Volksvertretung kritisierten Stellen sind 
verpflichtet, innerhalb von vier Wochen 
zu dieser Kritik Stellung zu nehmen.

A b s c h n i t t  I I
Arbeitsweise und Arbeitsorganisation der örtlichen Volksvertretungen

§ 9
Die örtlichen Volksvertretungen erfüllen 
ihre Aufgaben und verwirklichen ihre 
Rechte durch ihre Tagungen, durch die 
Tätigkeit ihrer ständigen und zeitweiligen 
Kommissionen, durch die Arbeit ihrer 
Abgeordneten und durch die Tätigkeit 
ihrer vollziehenden und verfügenden 
Organe.

§10
(1) Die örtlichen Volksvertretungen sind 
verpflichtet, regelmäßig zu Tagungen zu
sammenzutreten. Die Bezirkstage haben 
mindestens vierteljährlich und alle übri
gen örtlichen Volksvertretungen minde
stens alle zwei Monate zu tagen.
(2) Die Tagungen der örtlichen Volks
vertretungen sind durch den Rat einzu
berufen. Die Einberufung muß auch er
folgen, wenn es ein Drittel der Abge
ordneten verlangt.

§11
(1) Für die gründliche und rechtzeitige 
Vorbereitung der Tagungen der Volks
vertretungen ist der Rat verantwortlich. 
Er hat die Tagungen in Zusammenarbeit 
mit den ständigen Kommissionen vorzu
bereiten.
(2) Vorlagen für die Tagungen der Volks
vertretungen können vom Rat, von den 
ständigen und zeitweiligen Kommissio
nen, von den Abgeordnetengruppen der 
Wahlkreise und von den Abgeordneten 
eingebracht werden.

§ 12
(1) Für jede Tagung der Volksvertretun

gen ist eine für die Dauer der Tagung 
tätige Tagungsleitung zu wählen. Sie be
steht in der Regel aus drei Abgeord
neten, von denen einer den Vorsitz führt.
(2) Die Tagungsleitung bestimmt die 
Protokollführung der Tagung.

§13
(1) Die Tagungen der Volksvertretungen 
sind öffentlich. Bürgern, die an der 
Tagung teilnehmen, kann das Wort zur 
Tagesordnung erteilt werden. Die Volks
vertretungen können im Einzelfall den 
Ausschluß der Öffentlichkeit beschließen.
(2) Abgeordnete der Volkskammer und 
der höheren örtlichen Volksvertretungen 
sowie Mitglieder der Räte der höheren 
örtlichen Volksvertretungen können mit 
dem Recht der Beratung an den Tagungen 
teilnehmen.
(3) Die Mitglieder des Rates und die 
Leiter der Fachorgane sind verpflichtet, 
an den Tagungen der Volksvertretungen 
teilzunehmen. Die Leiter der den betref
fenden örtlichen Organen unterstellten 
Betriebe und Einrichtungen sind verpflich
tet, auf Einladung an den Tagungen teil
zunehmen. Sie haben auf Anfragen der 
Abgeordneten im Rahmen ihres Auf
gabengebietes Auskünfte zu erteilen und 
auf Verlangen der Volksvertretungen 
Rechenschaft zu legen.
(4) Die Leiter der im § 8 Abs. 1 genann
ten Organe, Betriebe und Einrichtungen 
sind verpflichtet, auf Einladung an den 
Tagungen der örtlichen Volksvertretun
gen teilzunehmen und im Rahmen des 
§ 8 Abs. 2 Auskünfte zu erteilen.
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